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Die Landesregierung bezieht sich 
in ihrem Vorhaben auf die im Jahr 
2006 verabschiedete und 2009 
von Deutschland ratifizierte UN-
Konvention mit dem Titel „Über-
einkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen“ 
und gibt vor, dass sich aus dieser 
eine Pflicht zur vollumfassenden 
Inklusion ergebe. 

Dies ist inhaltlich falsch. 

Die UN-Konvention sieht in Artikel 5 
Absatz 4 vor, dass „besondere 
Maßnahmen … zur Beschleuni-
gung oder Herbeiführung der tat-
sächlichen Gleichberechtigung 
von Menschen mit Behinderun-
gen nicht als Diskriminierung gel-
ten“. Auch Artikel 24 schreibt kein 
inklusives Schulgesetz und keine 
umfassende Inklusion an allen 
Schulen vor. Vielmehr stellt die 
UN-Konvention klar, dass Men-
schen mit Behinderung ein Recht 
auf Bildung haben und dass die 
Vertragsstaaten ein integratives 
Bildungssystem auf allen Ebenen 
anbieten müssen.

Die Rede ist NICHT von in-
klusiver, sondern 
integrativer Beschulung!

Die Rede ist NICHT davon, 
eine Pflicht zur integrativen 
Beschulung einzuführen!

Die Rede ist NICHT davon, 
das Förderschulsystem  
abzuschaffen!

Förderschulen stärken!
Kindeswohl statt Ideologie:  

Für eine erfolgreiche Beschulung von  
Kindern mit sonderpädagogischem  

Förderbedarf

Hintergrund



Das plant die 
Landesregierung:

-  Alle Schulen zu inklusiven Schulen 
entwickeln.

-  Förderschulen zu Kompetenz- 
und Beratungszentren für den 
gemeinsamen Unterricht weiter-
entwickeln: Schulen ohne Schüler 
errichten.

-  Bildungsgang zur Lernförderung 
in den Bildungsgängen der all-
gemeinbildenden Schulen auf-
gehen lassen.

-  Schulvorbereitende Einrichtun-
gen (SVE) an Förderschulen aus-
laufen lassen. 

Was die Landesregierung 

Kindeswohl 
an erste Stelle setzen!

Die UN-Behindertenrechtskonven-
tion legt fest, dass das Wohl des 
Kindes vorrangig zu berücksichti-
gen ist (Artikel 7 Abs. 2).  Inklusion 
ist nur dann im Interesse des Kin-
deswohls, wenn ein Schüler das Bil-
dungsziel der betreffenden Schul-
form – gegebenenfalls natürlich 
mit Hilfe eines Nachteilsausgleiches 
erreichen – kann, die räumlichen 
und fachlichen Voraussetzungen 
gegeben sind und der Unterricht 
der Regelklasse nicht erheblich be-
einträchtigt wird. 

Förderschulnetz erhalten!

An Förderschulen finden Kinder 
mit Beeinträchtigungen optimale 
Lernvoraussetzungen, wie kleine 
Gruppen, räumliche Rückzugmög-
lichkeiten und ausreichendes Fach-
personal. Nur an der Förderschule 
ist eine ganztägige Förderung und 
Beschulung durch Förderschulleh-
rer und speziell ausgebildete Pä-
dagogen möglich. Die Lehrer an 
den allgemeinbildenden Schulen 
werden während ihres Studiums 
nicht ausreichend auf die Beschu-

Was die Landesregierung 
ignoriert:

-  Das Kindeswohl: Nicht für jedes 
Kind ist der inklusive Unterricht der 
richtige Weg.

-  Die fehlende materielle und 
räumliche Ausstattung der Schu-
len: Ein Ausbau aller Schulen ist 
weder sinnvoll noch angesichts 
der Haushaltslage machbar.

-  Das verfassungsrechtlich ge-
schützte Recht der Eltern, den Bil-
dungsweg ihrer Kinder zu bestim-
men.

-  Das fehlende Fachpersonal, um 
inklusiven Unterricht flächende-
ckend gewährleisten zu können.

lung von Kindern mit Beeinträchti-
gung vorbereitet. Die sonderpäd-
agogische Betreuung ist nicht ihre 
Aufgabe. Beide Ausbildungswege 
sind nicht vergleichbar. Die fach-
gerechte Förderung im gemeinsa-
men Unterricht beträgt nur wenige 
Stunden pro Woche. Damit alle Kin-
der die bestmögliche Förderung 
bekommen können, muss sicher-
gestellt sein, dass Förderschulen 
in allen Landesteilen vorhanden 
sind und mit kurzen Wegen erreicht 
werden können. 

Elternrecht stärken – Hürden 
für die Beschulung an einer 
Förderschule senken!

Artikel 21 der Thüringer Verfassung 
macht deutlich, dass es das natürli-
che Recht und die Pflicht der Eltern 

ist, über die Erziehung und Bildung 
ihrer Kinder zu bestimmen. Dieses 
Recht bildet die Grundlage des Er-
ziehungs- und Schulwesens in Thü-
ringen. Insbesondere gilt dieser 
Grundsatz für den Zugang zu den 
verschiedenen Schularten. Wenn 
Eltern die Beschulung an einer 
Förderschule wünschen, so muss 
dieser Wunsch akzeptiert wer-
den und nicht mit Hilfe bürokra- 
tischer Hürden versucht werden, 
das Elternrecht aufzuweichen.  

 

Eltern bei der Wahl der 
Schule umfassend und 
neutral beraten!

Eltern haben ein Recht auf eine 
Beratung, welche die Vor- und 
Nachteile des Besuchs in einer 
bestimmten Schulform klar her-
ausstellt. Ideologisch begründete 
Argumentationen haben dabei 
keine Rolle zu spielen. 

Förderschulen materiell und 
personell besser ausstatten!

Viele Förderschulen bangen um 
ihre Existenz und leiden unter den 
Folgen einer zunehmenden Kon-

zentration auf die inklusive Be-
schulung. Es fehlt an Lehrern und 
anregendem Unterrichtsmaterial.

Beschulung innerhalb aller 
Förderschwerpunkte 
ermöglichen!

Alle Kinder mit einem sonderpä-
dagogischen Förderbedarf ha-
ben das gleiche Recht auf eine 
Beschulung in der Förderschule. 
Die optimale Förderung darf nicht 
Einzelnen vorbehalten sein.

Nur Schwerpunktschulen zu 
inklusiven Schulzentren 
umgestalten!

Die AfD-Fraktion steht für Inklu-
sion mit Augenmaß. Eine inklusive 
Beschulung kann gelingen, wenn 
alle notwendigen sächlichen, 
räumlichen und personellen Vor-
aussetzungen dafür geschaffen 
werden und alle Eltern, ob dieje-
nigen von Kindern mit oder ohne 
eine Beeinträchtigung, die Be-
schulung im gemeinsamen Unter-
richt wünschen.

Die AfD-Fraktion 
setzt  sich für den Erhalt und Ausbau 
des Förderschulnetzes in Thüringen ein
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